
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2000/2/22 99/11/0174
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.02.2000

Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

43/01 Wehrrecht allgemein

Norm

ABGB §1091;

WehrG 1990 §36a Abs1 Z2;

Rechtssatz

In dem Umstand, dass der WehrP  den Pachtvertrag mit seiner Mutter (als Pächterin) betre end seinen

Landwirtschaftsbetrieb hinsichtlich des Kündigungstermins nicht korrigiert hat, liegt keine Verletzung der

Harmonisierungsp icht iSd § 36a Abs 1 Z 2 WehrG 1990, weil die Bereitschaft zur Pachtung eines Unternehmens oder

zur Verlängerung eines Pachtvertrages nicht erzwungen werden kann.
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